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RS OGH 1988/2/25 7Ob723/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1988

Norm

ABGB §1392 H

KO §39

ZPO §411 Bf

Rechtssatz

Wird die Forderungsabtretung im Anfechtungsprozeß gegen den Zessionar den Konkursgläubiger gegenüber für

unwirksam erklärt oder die Rückabtretung ausgesprochen, wirkt die auch gegen den Schuldner insoweit, als er sich der

Konkursmasse gegenüber nicht mehr auf die angefochtene Forderungsabtretung berufen kann.
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7 Ob 723/87
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